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K 0201/2017 (STK) 

Kleine Anfrage Markus Spielmann (FDP.Die Liberalen, Starrkirch-Wil): Fristenfalle A-

Post-Plus (08.11.2017)  

 

Die Regierung wird höflich gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Von welchen kantonalen Amtsstellen wird Post unter Verwendung des Versanddienstes A-

Post Plus der Schweizerischen Post spediert? 

2. Von welchen Amtsstellen und unter welchen Bedingungen werden fristauslösende Verfü-

gungen, Verfügungen und Entscheide mit A-Post Plus versandt? 

3. Wie viele fristauslösende Schreiben werden mit A-Post Plus spediert? Kann dies annähe-

rungsweise quantifiziert werden? 

4. Sind weitere Fälle, als die in der Begründung bezeichneten Bundesgerichtsentscheide, be-

kannt, wo Fristen verpasst wurden, weil Schreiben mit A-Post Plus spediert wurden? 

 

Begründung 08.11.2017: schriftlich. 

 

Mit der A-Post Plus bietet die Schweizerische Post den Versand von Briefen mit A-Post an, 

welche zusätzlich zur gewöhnlichen A-Post mit der Sendungsverfolgung Track&Trace verfolgt 

werden können. Anders als bei eingeschriebenen Briefen muss der Empfänger den Empfang 

jedoch nicht quittieren. Mit der Sendungsverfolgung kann somit nachverfolgt werden, wann 

ein Brief in den Briefkasten oder das Postfach des Empfängers gelegt worden ist. Dieser Akt 

löst den Fristenlauf aus, nicht selten ohne dass der Empfänger davon Kenntnis erhält. Der 

Empfänger erkennt nicht ohne Weiteres, wann der massgebende Empfang eines uneinge-

schriebenen Briefes erfolgte. Nimmt der Empfänger den Brief erst am Folgetag oder noch 

später faktisch entgegen, besteht die Gefahr, eine Frist zu verpassen. Es existieren Gerichts-

entscheide, wo Rechtssuchende in diese Fristenfalle getappt sind, die Rechtsprechung ist kon-

stant zu deren Nachteil (z.B. BGer 2C_430/2009, betreffend das Steueramt Solothurn, 

2C_570/2011 vom 24. Januar 2012 (E. 4.2), 2C_68/2014 vom 13. Februar 2014 (E. 2.2 f.) und 

8C_573/2014 vom 26. November 2014 (E. 2 f.) und nimmt auch in Kauf, dass eine Frist am 

Sonntag ausgelöst wird (z.B. BGer 8C_198/2015 vom 30.04.2015). Eine erste Abklärung des 

Erstunterzeichneten bei einer Berufshaftpflichtversicherung hat das Bild bestätigt: Auch Fach-

leute wie Steuerberater, Treuhänder und Anwälte sind nicht vor der Fristenfalle gefeit, ganz 

zu schweigen von Nichtfachleuten.  

Die vorliegende kleine Anfrage betrifft der Vollständigkeit halber auch Zivil- und Strafverfah-

ren, obwohl dort zufolge der gesetzlichen Bestimmungen im Verfahrensrecht kein Versand 

mit A-Post Plus zulässig ist (vgl. Art. 138 ZPO und Art. 85 Abs. 2 StPO). Mindestens von der 

Staatsanwaltschaft wird A-Post Plus in Einzelfällen verwendet. Regelmässig beobachtet wird 

die Nutzung aber vor allem im Verwaltungsverfahren. Der Versanddienst wird von Rechtssu-

chenden als nicht «bürgerfreundliches» Problem wahrgenommen, was durch die obgenann-

ten Abklärungen untermauert wird. 

Den Unterzeichneten ist bekannt, dass die Regierung eine ähnliche Anfrage im Rahmen der 

Interpellation I 039/2011 bereits beantwortet hat. Die Situation hat sich seither in mehrfacher 

Hinsicht verändert. A-Post Plus ist nun nicht mehr ausschliesslich den Geschäftskunden zu-

gänglich und die Nutzung der Versandart wird in der kantonalen Verwaltung weit über das 

Steueramt hinaus beobachtet. Auch die Nutzung durch Gemeinden und andere öffentlich-

rechtliche Körperschaften im Rahmen von Verwaltungsverfahren ist nunmehr möglich. Zu-



dem sind die schweizerischen Zivil- und Strafprozessordnungen in Kraft getreten, welche A-

Post Plus ausschliessen, was nicht überall eingehalten wird. Das kantonale Verfahrensrecht 

unterscheidet sich heute vom schweizerischen. Im Weiteren ist mit der Verbreitung des Diens-

tes eine reichhaltige Gerichtspraxis entstanden, welche sich in der Regel gegen die Rechtssu-

chenden wendet. 

 

Unterschriften: 1. Markus Spielmann, 2. Daniel Urech, 3. Rémy Wyssmann (3) 


